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Freiburg, den 18.07.2022 
 

 
Im Wintersemester 2022/23 werde ich für Studierende des SPB 5 ein Seminar anbieten zu dem 
Thema  
 

Mehr Fortschritt wagen – auch rechtlich belastbar?  

Eine sozialrechtliche Diskussion der Ideenansätze des neuen Koalitionsvertrags 
 

1. Opt-Out: das neue geeignete Mittel zur besseren Altersvorsorge Selbstständiger? 
 

2. Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung – Vorbild 
berufsständische Versorgungswerke? 

 

3. Stärkung von Patientenrechten bei Behandlungsfehlern: aktuelles 
Haftungssystem unter Anpassungsdruck?   

 

4. Krankenversicherungsschutz für Saisonbeschäftigte ab dem ersten Arbeitstag – 
keine Lösung des Kernproblems der kurzfristigen Beschäftigung? 

 

5. Mitmachen in der gesetzlichen Krankenversicherung lohnt sich immer mehr? 
Grenzenlose Eigenverantwortung durch eine Ausweitung von finanziellen Boni? 

 

6. Lösungsansatz freiwillige Versicherung? Erleichterter Zugang zur freiwilligen 
Arbeitslosenversicherung für Selbstständige und Gründer 

 

7. Reform in der Familienförderung: Erneuerung eines widersprüchlichen und 
zerlegten Systems der Familienleistungen durch Einführung einer 
Kindergrundsicherung?   

 

8. Umbruch in der sozialen Pflegeversicherung – Rettung des Systems durch eine 
freiwillige Vollversicherung? 

 

9. Ein Entgegenkommen für Leistungsbezieher nach dem SGB II: Chancen und 
Risiken einer weniger strengen Grundsicherung 

Wilhelmstraße 26 
79098 Freiburg 
Telefon: (0761) 203-2278 
Telefax: (0761) 203-2387 
Email: sozialrecht@jura.uni-freiburg.de 

 



 

Vorbesprechung: Mittwoch, 20.07.2022, 10:15 Uhr, HS 02 017 Werthmannstraße 4  

Themenvergabe: Montag, 01.08.2022, 9:30 Uhr, HS 02 017 Werthmannstraße 4 (gemeinsam mit 
der Themenvergabe für das Seminar von Herrn Prof. Dr. Krebber) 
 
Hinweise zum Ablauf der Themenvergabe: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Das Seminar richtet sich vorwiegend an Studierende des SPB 5, die eine schriftliche Studienarbeit 
i.S.v. § 22 StPrO erbringen möchten. In diesem Falle beginnt die 4-wöchige Bearbeitungsfrist mit 
der Themenvergabe; Abgabetermin ist der 29.08.2022. 
 
Das Seminar wird im Wintersemester 2022/2023 als Blockseminar durchgeführt. Der genaue 
Termin wird mit den Teilnehmenden abgesprochen und rechtzeitig bekanntgegeben.  
 
Freiburg, 18.07.2022 
 
gez. Prof. Dr. Katharina von Koppenfels-Spies 

Schritt 1: Themenwunschabgabe 
Schreiben Sie bitte bis zum 29.7.2022 eine Mail an julia.martin@jura.uni-freiburg.de und 
sozialrecht@jura.uni-freiburg.de in der Sie fünf Themenwünsche angeben. Ordnen Sie 
die Themen nach Prioritäten (Priorität 1, Priorität 2, Priorität 3, etc.). Bei der Angabe der 
Prioritäten können Sie arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Themen kombinieren (z.B.: 
Priorität 1: Sozialrechtliches Thema Nr. 3, Priorität 2: Arbeitsrechtliches Thema Nr. 1, etc.). 
Bitte fügen Sie der Mail auch eine aktuelle Leistungsübersicht als Anhang hinzu.  

Schritt 2: Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen und Themenvergabe 
Wir werden Ihnen den Eingang Ihrer Mail bestätigen und prüfen anschließend, ob Sie die 
Zulassungsvoraussetzungen erfüllen (Studierende/r im SPB 5; Arbeitsrecht: Besuch der 
Vorlesung Arbeitsrecht I und Arbeitsrecht II; Sozialrecht: Besuch der Vorlesung Sozialrecht 
I und Sozialrecht II). 
 
Unter allen Studierenden, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, werden die 
Themen nach Prioritäten vergeben. Wenn zwei Personen ein Thema auf derselben 
Priorität belegt haben, wird per Los darüber entschieden, wem das Thema zugeteilt wird. 
Der/die Losverlierer/in wird dann mit seiner/ihrer nächstniedrigeren Priorität 
berücksichtigt. Wenn auch dieses Thema bereits vergeben ist oder nicht zugelost wird, 
berücksichtigen wir die nächstniedrigere Priorität usw. 

Schritt 3: Bekanntgabe der Themen 
Am 01.08.2022 um 9:30 Uhr wird im HS 02 017 Werthmannstraße 4 bekanntgegeben, 
wem welches Thema zugeteilt wurde. Wenn eine Person mit ihren fünf angegebenen 
Prioritäten nicht berücksichtigt wurde, besteht für diese Person die Möglichkeit weitere 
Prioritäten anzugeben. Zudem kann jede/r Teilnehmer/in auf ein noch nicht vergebenes 
Thema wechseln. 
 
Anschließend hieran erfolgen separate Einführungen mit organisatorischen Hinweisen. 
Zudem erhalten Sie Hinweise zu der formalen Annahmeerklärung. 


